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Hier wird Ihnen geholfen – 
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4.	 Die Volltextsuche fahndet im gesamten Datenbestand nach den einge-
gebenen Suchbegriffen. Weil das Volumen enorm groß ist, kann es einige 
Augenblicke dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. Schneller ist es, wenn der 
Suchradius bereits im Vorfeld auf einige wenige Bereiche beschränkt wird. 
Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche Filter im oberen Bereich des Such-
fensters. Ein Auswahlmenü erscheint. Mithilfe der Ankreuzfelder können Sie 
einzelne Bereiche bei der Suche ein- oder ausschließen. Noch enger lässt 
sich das Gebiet über die drei Optionen am Ende des Suchfensters eingren-
zen. Hier können Sie bestimmen, ob WISO Fahrtenbuch die Groß- und 
Kleinschreibung beachten, nach ganzen Wörtern oder ausschließlich im Titel 
suchen soll.

5.	 Geben Sie jetzt den oder die Suchbegriffe ein und klicken Sie auf Suchen. 
Die Ergebnisse werden in einer übersichtlichen Liste präsentiert.

Der schnellste Weg zum Wissen führt über die Volltextsuche.
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6.	 Ganz gleich, ob Sie den Inhalt der Hilfe über den Navigationsbaum, 
Index oder per Volltextsuche recherchieren, bei einem Klick auf eines der 
Suchergebnisse wird der Inhalt im rechten Fensterabschnitt eingeblendet. 
Die gesuchten Begriffe werden im Text farbig markiert, was bei längeren 
Abhandlungen hilfreich ist.

7.	 Zusätzlich lässt sich jeder aufgerufene Text in einer zweiten Stufe nochmals 
nach neuen Begriffen durchsuchen. Damit lässt sich die Recherche noch 
gezielter ausrichten. Dann ist es kaum noch erforderlich, Ergebnislisten im 
Detail zu studieren. Klicken Sie in der Symbolleiste des Hilfesystems auf 
die Schaltfläche Suchen. Auch hier können Sie vorgeben, dass bei der 
Suche die Groß- und Kleinschreibung zu beachten ist oder nur nach ganzen 
Wörtern gesucht werden soll. Zudem lassen sich die gefundenen Texte auch 
rückwärts durchforsten.

Gesucht, gefunden, gelöst - so schnell lassen sich leider nicht alle Fragen beant-
worten, denn dazu sind die Gesetze einfach zu kompliziert. Meist sind mehrere 
Artikel notwendig, um sich ein Bild von der Sachlage zu machen. In diesem Fall 
sind zwei Werkzeuge hilfreich, die den Überblick bei umfangreichen Recherchen 
wahren:

■	 Da ist zum einen der Verlauf, der die aufgerufenen Seiten einer Sitzung 
speichert. Ein Doppelklick auf die Einträge und man gelangt zum betreffen-
den Artikel. Das ist gerade dann nützlich, wenn verschiedene Aussagen zu 
vergleichen sind oder eine Fundstelle zu benennen ist.

■	 Nicht weniger hilfreich sind Lesezeichen. Sie markieren Fundstellen und 
bieten zusätzlich Raum für kurze Notizen. Ein Lesezeichen führt also nicht 
nur zu relevanten Inhalten, es verrät auch, warum die Passagen interessant 
sind. Die Handhabung ist einfach:

-	 Öffnen Sie aus der Ergebnisliste, dem Index oder Inhalt einen Ein-
trag und wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche Merken.

-	 Ein Dialog wird eingeblendet. Erfassen Sie hier eine kurze Notiz und 
klicken Sie auf OK, um das Lesezeichen zu speichern.
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Lesezeichen vereinfachen umfangreiche Recherchen.
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Fahrtenbuch,  
wie ich es mag –  
Die Programmeinstellungen

Ein bisschen ist eine Software wie ein Motor. Richtig eingestellt läuft sie 
effizienter und runder. Mithilfe der Programmeinstellungen kann man WISO Fahr-
tenbuch Regeln und Verhaltensweisen auf den Weg geben, die im Einzelfall ma-
nuelle Eingaben ersparen oder nicht benötigte Funktionen einfach ausblenden.

Sie finden die Programmeinstellungen im Menü Extras. Gehen Sie hier zum Ein-
trag Einstellungen.

1.	 Die Programmeinstellungen sind in mehreren Abschnitten gegliedert. Über 
den mehrstufigen Navigationsbaum am linken Fensterrand können Sie direkt 
auf die einzelnen Schwerpunkte zugreifen. Kicken Sie auf die Dreiecke vor 
den Einträgen, um die Unterpunkte einzublenden. Gehen Sie zuerst in den 
Abschnitt Ansicht. 

Über die Programmeinstellungen lässt sich das Verhalten von  
WISO Fahrtenbuch beeinflussen.
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Die Referenz 
zum Programm-Menü 

2.	 Im Bereich Ansicht können Sie einige Vorgaben zur Benutzerführung und 
Programmoberfläche festlegen. Hierzu gehören beispielsweise die Farben 
der Bildschirmdarstellung und ob in der Navigation nur das aktuell gewählte 
Thema geöffnet bleiben soll.

3.	 Im Abschnitt Bedienung legen Sie das Verhalten von WISO Fahrten-
buch bei Sicherheitsabfragen fest. Durch Anklicken der Ankreuzfelder 
können Sie Meldungen in bestimmten Situationen unterbinden.

4.	 Der Abschnitt Datei widmet sich der Speicherung der Daten. Hier kann ein 
Vorschlag für den Dateinamen und der Speicherpfad festgelegt werden.

5.	 Im Abschnitt Hilfesystem legen Sie fest, mit welchen Hilfen Sie WISO 
Fahrtenbuch bei der Steuererklärung unterstützen soll. Sie können 
beispielsweise die fachliche Unterstützung während der Dateneingabe 
ausschalten. 

6.	 Der Bereich Online steuert den Zugriff des Programms auf das Internet. 
Hier können Sie bestimmen, in welchem Intervall die Software im Internet 
nach Updates suchen soll.

7.	 Im letzten Abschnitt Übersicht Fragen/Hinweise können Sie einzelne 
Rückfragen und Hinweise ausblenden, die WISO Fahrtenbuch von Fall zu 
Fall einblendet.
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Die Referenz  
zum Programm-Menü

Die Menüleiste ist die klassische Art, sich in Windows-Programmen zu bewe-
gen. Weil die moderne, grafische Programmoberfläche die meisten Funktionen 
als Schaltflächen, Querverweise oder Navigationselemente bereitstellt, ist der 
Rückgriff auf das Menü kaum noch erforderlich. Trotzdem gibt es Funktionen, die 
ausschließlich im Menü zu finden sind. 

Das Menü Datei

Neu
Mit dem Menüpunkt Neu können Sie ein neues Fahrtenbuch anlegen. Das funk-
tioniert auch, wenn Sie gerade ein Fahrtenbuch bearbeiten. Damit nicht verse-
hentlich Daten verloren gehen, ist zuvor eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen. 
Sie haben dabei Gelegenheit, Ihre Eingaben zu speichern. WISO Fahrtenbuch 
öffnet anschließend das neue Fahrtenbuch.

Öffnen ...
Wenn Sie den Befehl Öffnen anklicken, blendet WISO Fahrtenbuch die Win-
dows-Dateiauswahl ein. Wählen Sie zunächst das gewünschte Fahrtenbuch aus. 
WISO Fahrtenbuch zeigt daraufhin eine Kurzinformation zum Fall. Gehen Sie 
anschließend auf Öffnen, um die Datei zu laden.

Speichern
Mit Speichern können Sie das aktuelle Fahrtenbuch auf der Festplatte sichern. 
Wenn Sie das Fahrtenbuch zum ersten Mal speichern und noch keinen Datei-
namen vergeben haben, blendet WISO Fahrtenbuch automatisch den Spei-
chern unter…-Dialog ein. Sie können dann einen Dateinamen vergeben und 
den Speicherort bestimmen. 
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Speichern unter ...
Mit Speichern unter … sichern Sie das aktuelle Fahrtenbuch auf der Fest-
platte. Vergeben Sie in der Windows-Dateiauswahl einen Dateinamen und be-
stimmen Sie den Speicherpfad. WISO Fahrtenbuch schlägt standardmäßig 
Ihren Namen als Dateibezeichnung vor. Sie können die Vorgabe natürlich über-
schreiben. Mithilfe des Speichern unter…-Befehls können auch bestehende 
Fahrtenbücher unter einem neuen Namen gespeichert werden.

Passwort ändern
Wenn Sie Ihr Fahrtenbuch mit einem Passwort geschützt haben, können Sie die-
ses mit Passwort ändern erneuern.

Datenübernahme
Mithilfe der Datenübernahme können Sie die Vorjahresdaten importieren – 
vorausgesetzt Sie haben Ihr Fahrtenbuch im letzten Jahr mit WISO Fahrten-
buch geführt. Wählen Sie die passende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen, 
um den Import zu starten.

Eigenschaften
Unter Eigenschaften finden Sie eine kleine Statistik zum gerade eingeblende-
ten Fahrtenbuch. WISO Fahrtenbuch zeigt beispielsweise wann das Fahrten-
buch zuletzt bearbeitet oder gespeichert wurde. Die Karteireiter am oberen Rand 
führen zu den verschiedenen Informationsbereichen.

Datenimport aus ...
Über den Datenimport können Informationen aus mobilen Fahrtenbuchanwen-
dungen übernehmen. WISO Fahrtenbuch unterstützt derzeit Navigon Mobile 
Navigator in der Version 6 und 7.

Druck-Optionen
Mithilfe der Druck-Optionen können Sie einen Drucker auswählen und die 
Druck-Parameter bestimmen. Über die Schaltfläche Eigenschaften im Ab-
schnitt Ausgabeoptionen gelangen Sie zu den Standardeinstellungen des 
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gewählten Druckers. Zusätzlich können Sie die Sortierung und den Druck zusätz-
licher Informationen steuern.

Zurück zur Startseite
Mit Zurück zur Startseite gelangen Sie zurück zur Programmauswahl des 
WISO Fahrtenbuchs. Bestätigen Sie hierzu die folgende Sicherheitsabfrage. 
Wenn Sie Ihre Daten noch nicht gespeichert haben, können Sie dies vor dem 
Programmwechsel nachholen.

Beenden
Mit dem Befehl Beenden schließen Sie WISO Fahrtenbuch. Auch hier gibt 
eine Sicherheitsabfrage Gelegenheit, noch nicht gespeicherte Informationen zu 
sichern.

Liste zuvor aufgerufener Projekte
Bereits bearbeitete Projekte finden Sie am Ende des Datei-Menüs aufgelistet. Ein 
Klick genügt, um das jeweilige Projekt zu laden.

Das Menü Extras

Erinnerungen und regelmäßige Kosten
Haben Sie Erinnerungen angelegt oder regelmäßig wiederkehrende Kosten als 
Vorlage erfasst, werden diese beim Öffnen des Fahrtenbuchs automatisch ange-
zeigt. Wollten Sie beim Programmstart jedoch zum Beispiel die Kosten noch nicht 
übernehmen, können Sie das Fenster jederzeit mit dem Menüeintrag Erinnerun-
gen und regelmäßige Kosten wieder aufrufen.

Taschenrechner
Der Taschenrechner bringt neben den Grundrechenarten auch eine verein-
fachte Berechnung der Mehrwertsteuer mit. Die Rechenergebnisse lassen sich 
direkt in die Eingabefelder übertragen. 
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Terminkalender
Mithilfe des Terminkalenders lassen sich wichtige Termine erfassen und an 
Outlook übergeben.

Editor/Notizblock
Der Eintrag Editor/Notizblock startet den Windows-Texteditor.

Rechner
Der Abschnitt Rechner enthält ein Untermenü, über das Sie 2 verschiedene 
Kalkulationshilfen und Rechner aufrufen können. Im Einzelnen handelt es sich 
dabei um

■	 die Ermittlungshilfe für den Verpflegungsmehraufwand bei Geschäftsreisen,

■	 den Kfz-Steuerrechner,

Einstellungen
Der Unterpunkt Einstellungen öffnet die Programmeinstellungen. Über diesen 
Dialog können Sie Darstellung vom WISO Fahrtenbuch und das Verhalten 
vieler Programmbereiche steuern.

Anpassen
Wenn Sie mit der Maus auf Anpassen gehen, öffnet sich ein Untermenü, mit 
dessen Hilfe Sie einzelne Elemente aus dem Informationszentrum ein- und 
ausblenden können. Ein Haken vor jedem Eintrag signalisiert, dass der Bereich 
eingeblendet ist.
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Das Menü Update
Im Menü Update finden Sie sämtliche Funktionen für die regelmäßige Aktuali-
sierung des WISO Fahrtenbuchs. Wegen der ständigen Gesetzesänderungen 
sollten Sie diese Funktionen regelmäßig einsetzen.

Programmupdate über das Internet
Wenn Sie Programmupdate über das Internet wählen, sucht WISO Fahr-
tenbuch im Internet nach aktuellen Programmversionen, lädt diese herunter 
und schlägt sie zur Installation vor.

Programmupdate von einem Datenträger
Wenn Sie ein aktuelles Update auf CD bekommen haben, können Sie über Pro-
grammupdate von einem Datenträger Laufwerk und Speicherpfad aus-
wählen und die Aktualisierung starten.

Automatische Updateprüfung
Gesetze können sich schnell ändern und die ständige Suche nach Updates ist 
aufwendig und gerät leicht in Vergessenheit. Deshalb prüft WISO Fahrten-
buch selbstständig, ob aktuelle Programmversionen vorliegen. Die Abstände, in 
denen die Software im Internet nachsieht, legen Sie über die Automatische 
Updateprüfung fest. Über ein Untermenü können Sie die gewünschte Frequenz 
einstellen. Ein Haken signalisiert die aktuelle Auswahl.

Internet-Einstellungen
Der letzte Eintrag Internet-Einstellungen führt zu den Interneteinstellungen 
unter Windows.
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Das Menü Hilfe
Das Menü Hilfe fasst sämtliche Hilfefunktionen von WISO Fahrtenbuch zu-
sammen.

Inhalt, Suchen, Index
Die Punkte Inhalt, Suchen und Index führen direkt zur Fach- und Programm-
hilfe. Sie können über das mehrstufige Inhaltsverzeichnis, den Index oder die Voll-
textsuche die komplette Hilfe recherchieren. 

Fachbuch
Das elektronische Handbuch können Sie über den Eintrag Fachbuch und die 
mitgelieferte Bedienungsanleitung mit dem Eintrag Bedienbuch aufrufen und 
als PDF am Bildschirm lesen. 

Support/Vertrag
Das MenüSupport/Vertrag ist mehrstufig angelegt und beinhaltet die folgenden 
Einträge

■	 Der Eintrag Systeminformation listet einige Informationen zum Be-
triebssystem und Ihrem Rechner auf.

■	 Mithilfe des Eintrags Bildschirmfoto können Sie wahlweise Fotos vom 
aktuellen Programmfenster oder dem gesamten Bildschirm schießen. Bild-
schirmfotos sind hilfreich bei technischen Fragen.

■	 Im Bereich Support- und Vertragsinformationen finden Sie Adressen 
und Telefonnummern, über die Sie zusätzliche Hilfe erhalten.

■	 Der Netviewer ist ein Fernwartungsprogramm. Die Support-Mitarbeiter 
von Buhl Data können damit via Internet auf Ihr WISO Fahrtenbuch 
zugreifen und nach dem Rechten sehen.

■	 Im Bereich Info finden Sie Angaben zur Programmversion und den Autoren 
sowie Kontaktdaten, über die Sie bei technischen Problemen mit WISO 
Fahrtenbuch Unterstützung bekommen.
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Symbole sagen mehr  
als Worte –  
Das Symbolverzeichnis

Mithilfe von Symbolen können Sie schnell auf wichtige Programmbereiche 
und häufig genutzte Funktionen zugreifen. Damit ersparen Sie sich oft mehrere 
Handgriffe. Bei WISO Fahrtenbuch sind sämtliche Symbole in Symbolleisten zu-
sammengefasst, die in den verschiedenen Programmbereichen, im Hilfesystem 
und der Bildschirmansicht zu finden sind. 

Die Standard-Symbole
Speichern speichert das Fahrtenbuch.

Rechner startet den Taschenrechner.

Hilfe öffnet die Steuer- und Programmhilfe.

Die Symbole der Bildschirmansicht
In der Bildschirmansicht zum Fahrtenbuch finden Sie folgende Symbole:

Drucken öffnet ein Untermenü, über das sich wahlweise die angezeigte Seite 
oder alle Seiten ausdrucken lassen. Anschließend wird der Druckdialog gestartet. 

Vergrößern vergrößert die Bildschirmdarstellung.

Verkleinern verkleinert die Bildschirmdarstellung.

Seitenbreite liefert die volle Breite der aktuellen Seite.

Schließen beendet die Druckvorschau.
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Die Symbole der Steuer- und 
Programmhilfe
Auch das Hilfesystem ist mit einer Symbolleiste ausgerüstet, die folgende Funk-
tionen enthält:

Inhalt ein/aus blendet die Navigationsleiste ein und aus.

Schließen beendet das Hilfesystem.

Zurück zeigt die vorangegangene Seite der Fundstelle an.

Weiter zeigt die nächste Seite der Fundstelle an.

Suchen startet die Volltextsuche für die angezeigte Seite.

Inhalt zeigt die aktuelle Seite im Inhaltsverzeichnis  
(auf der Navigationsleiste) an.

Vorherige ruft die vorangegangene Seite aus dem Inhaltsverzeichnis auf. 

Nächste ruft die nächste Seite aus dem Inhaltsverzeichnis auf. 

Merken markiert die angezeigte Seite mit einem Lesezeichen. 

Drucken druckt den angezeigten Text.

Hilfe blendet die Programmhilfe zum Hilfesystem ein.
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Jetzt wird‘s fachlich ...

Besteuerung von  
Arbeitnehmern  
überlassenen Firmenwagen

Oft erhalten leitende Angestellte, Geschäftsführer und Außendienst-
mitarbeiter zusätzlich zu ihrem Gehalt einen Firmenwagen, den sie neben 
Dienstreisen auch privat nutzen dürfen. 

In diesem Fall muss ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn versteuert werden. Der 
geldwerte Vorteil wird wie folgt ermittelt:

Bei Dienstwagen, die einem Arbeitnehmer überlassen werden, kann der geldwer-
te Vorteil wahlweise nach der Ein-Prozent-Regelung oder der Nachweismethode 
ermittelt werden.

Welche Methode bei dem monatlichen Lohnsteuerabzug angewendet wird, muss 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr im Voraus verein-
bart werden. Der Arbeitgeber wird in der Regel die pauschale Ermittlung nach der 
Ein-Prozent-Methode wählen.

Ein Wechsel innerhalb des Kalenderjahres ist für dasselbe Fahrzeug nicht mehr 
möglich.

Sollte sich am Ende des Jahres herausstellen, dass die zunächst gewählte Me-
thode steuerlich nachteilig ist, kann später bei der Abgabe der Steuererklärung 
gewechselt werden. Laut FG Rheinland-Pfalz ist dies auch nach Abgabe der Er-
klärung noch möglich, solange der Bescheid nicht bestandskräftig ist (Urteil vom 
30.5.2008, Aktenzeichen 5 K 2268/06).

Hinweis: Ein geldwerter Vorteil muss nicht ermittelt werden, wenn der Fir-
menwagen überhaupt nicht für Privatfahrten genutzt werden konnte bzw. kann. 
Grundsätzlich kann die Finanzverwaltung jedoch davon ausgehen, dass ein Fir-
menwagen auch privat genutzt wird. Dieser Beweis des ersten Anscheins muss 
vom Steuerpflichtigen erschüttert werden. Gegen eine private Nutzung sprechen 
insbesondere 
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■	 ein durch den Arbeitgeber ausgesprochenes und überwachtes Nutzungsver-
bot für private Zwecke,

■	 das Abstellen des Fahrzeuges auf dem Betriebsgelände nach Feierabend und 
am Wochenende bei gleichzeitiger Abgabe des Schlüssels,

■	 die einem Lkw ähnliche Bauart und Einrichtung des Firmenwagens, z. B. 
Platz nur für den Fahrer und den Beifahrer,

■	 die Überlassung des Firmenwagens aus betrieblichen Gründen, z. B. Ret-
tungsfahrzeug, Werkstattwagen bei einem Monteur,

■	 die Überlassung des Firmenwagens nur an Tagen, an denen Dienstfahrten 
von zu Hause angetreten werden müssen, z. B. bei Bereitschaftsdiensten. 

Pauschale Ermittlung des geldwerten 
Vorteils durch die Ein-Prozent-Regelung
Vorteil dieser Ermittlungsmethode ist, dass weder die Privatfahrten noch die Ge-
samtkosten nachgewiesen werden müssen. 

Die pauschale Ermittlung führt in der Regel zu einem günstigeren Ergebnis bei 
einem hohen privaten Nutzungsanteil.

Ermittlung des steuerpflichtigen Nutzungswertes
Der Nutzungswert wird wie folgt ermittelt:

Nutzungsunabhängiger Anteil des Nutzungswertes

+	 Zuschlag für die Nutzung des Fahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung  
und Arbeitsstätte

+	 Zuschlag für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 

=	 Zwischensumme, maximal die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs

./.	 bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers

=	 steuer- und sozialversicherungspflichtiger Nutzungswert



WISO Fahrtenbuch Besteuerung von 
Arbeitnehmern 
überlassenen Firmenwagen 

57

Übersteigt der Nutzungswert ohne Berücksichtigung der Zuzahlungen des Arbeit-
nehmers die für das genutzte Fahrzeug tatsächlich entstandenen Kosten, sind die 
tatsächlichen Kosten anzusetzen.

Die Überlassung des Firmenfahrzeugs ist umsatzsteuerlich gesehen eine unent-
geltliche Wertabgabe, für die Umsatzsteuer zu bezahlen ist. Deshalb ist auf den 
Nutzungswert auch noch eine Umsatzsteuer zu bezahlen.

Ermittlung des nutzungsunabhängigen Anteils  
des Nutzungswertes
Für Privatfahrten ist unabhängig von dem Umfang der tatsächlichen privaten 
Nutzung monatlich 1 % des Listenpreises zu versteuern. Beträgt beispielsweise 
der Listenpreis 20.000 Euro, so sind monatlich 1 % von 20.000 Euro, also 200 
Euro monatlich bzw. 2.400 Euro jährlich der Lohnsteuer zu unterwerfen.

Als Listenpreis gilt die unverbindliche inländische Preisempfehlung des Herstellers 
im Zeitpunkt der Erstzulassung. Der Listenpreis umfasst neben der Umsatzsteuer 
auch die Kosten für Sonderausstattungen, z. B. ABS, Klimaanlage, Diebstahlsiche-
rungssystem und fest eingebaute Navigationsgeräte. Nicht zum Listenpreis gehö-
ren Überführungskosten und Ausgaben für die Zulassung, Kosten für ein Autote-
lefon, ADAC-Mitgliedschaftskosten sowie Aufwendungen für einen weiteren Satz 
Reifen einschließlich Felgen. Nicht berücksichtigt werden auch Ausstattungen, 
die typischerweise nur betrieblich genutzt werden können, z. B. zweiter Pedalsatz 
für ein Fahrschulfahrzeug. Der Listenpreis wird auf volle 100 Euro abgerundet. 

Den inländischen Listenpreis setzt das Finanzamt auch an,

■	 wenn die tatsächlichen Anschaffungskosten niedriger sind, z. B. bei einem 
Gebrauchtwagen, bei einem Händlerrabatt oder bei einem Kauf im Ausland,

■	 bei einem Leasingfahrzeug,

■	 bei Geländewagen und Campingfahrzeugen,

■	 wenn der Arbeitnehmer einen Teil des Kaufpreises selbst bezahlt oder

■	 der Arbeitnehmer Betriebskosten selbst trägt.
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Hinweis: Mit der Pauschalmethode sind grundsätzlich alle Privatfahrten 
abgegolten. Eingeschlossen sind auch die von einem Arbeitgeber angemietete 
Garage und Unfallkosten. Nicht abgegolten sind jedoch Reisenebenkosten, wie 
Park- und Mautgebühren. Falls der Arbeitgeber solche Aufwendungen erstattet, 
müssen diese zusätzlich versteuert werden.

Zusätzlicher steuerpflichtiger Betrag für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte
Können Sie das Fahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nutzen, so sind zusätzlich monatlich 0,03 % des Listenpreises pro Entfernungski-
lometer zu versteuern. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung spielt dabei keine Rolle, ob und an wie-
vielen Tagen Sie den Firmenwagen tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte genutzt haben. Entscheidend ist allein, ob Sie das Fahrzeug 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen können und dürfen. 
Dies gilt allerdings auch zu Ihren Gunsten, wenn Sie mehrmals am Tag von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte fahren. In diesem Fall ist nur eine tägliche Fahrt zu 
berücksichtigen.

Der Bundesfinanzhof ist anderer Meinung. Laut seiner Meinung ist in bestimmten 
Fällen der Umfang der Nutzung entscheidend. 

■	 Nutzt ein Arbeitnehmer den Dienstwagen nur für eine Teilstrecke, z. B. bei 
Park- and Ride, so ist bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Betrags nicht 
die gesamte Entfernung von der Wohnung zur Arbeitsstätte, sondern nur die 
tatsächlich mit dem Dienstwagen zurückgelegte Strecke anzusetzen.  
Der Arbeitnehmer muss dann jedoch nachweisen, z. B. durch die Vorlage 
einer auf seinen Namen ausgestellten Jahres-Bahnfahrkarte, dass er das 
Dienstfahrzeug nur für eine Teilstrecke genutzt hat. Andernfalls besteht 
ein Anscheinsbeweis für die Nutzung für die Gesamtstrecke. (Urteil vom 
4.4.2008, Aktenzeichen VI R 68/05).

	 Ausnahmsweise lässt die Finanzverwaltung die Begrenzung auf die Teilstre-
cke zu, wenn der Arbeitgeber den Dienstwagen ausschließlich für die Teil-
strecke überlassen hat und die Einhaltung dieser Regelung auch überwacht. 
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■	 Bei einer geringfügigen Nutzung des Dienstwagens (nur einmal pro Woche) 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, ist laut dem Bundes-
finanzhof eine Einzelbewertung der Fahrten vorzunehmen. Die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind dann nur mit 0,002 % des 
Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern. (Urteil vom 4.4.2008, 
Aktenzeichen VI R 85/04).

	 Die Finanzverwaltung will dieses Urteil nicht anwenden.

ww WISO Tipp

Im Falle der Ablehnung sollten Sie in ähnlich gelagerten Fällen gegen 
noch nicht bestandskräftige Steuerbescheide unter Verweis auf die Urteile 
Einspruch einlegen. In der Steuererklärung müssen Sie in der Anlage N den 
vom Arbeitgeber bescheinigten Arbeitslohn berichtigen und die Änderung 
auf einem Zusatzblatt begründen. Fügen Sie der Einkommensteuererklärung 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers bei, aus der sich die Höhe des versteu-
erten pauschalen Nutzungswerts nach der 0,03 % - Regelung ergibt.

Beispiel: Der Listenpreis des Firmenwagens beträgt 25.000 Euro. Der Ar-
beitnehmer Fleißig nutzt den Firmenwagen in allen zwölf Monaten zu Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (220 Arbeitstage). Die kürzeste Entfernung 
beträgt 20 km. 

Fleißig muss versteuern:

■	 nutzungsunabhängiger Betrag: 1 % von 25.000 Euro * 12 Monate =  
3.000 Euro

■	 Betrag für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 0,03 % von 
25.000 Euro * 20 km * 12 Monate = 1.800 Euro

■	 Insgesamt sind als Arbeitslohn zu versteuern: 3.000 Euro + 1.800 Euro = 
4.800 Euro.
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Auf der anderen Seite können jedoch auch Werbungskosten in Höhe der Entfer-
nungspauschale und bei einer bestimmten Behinderung auch die Dienstreisen-
pauschale bzw. die tatsächlichen Kosten geltend machen. 

Diese betragen im Beispiel: 20 km * 220 Arbeitstage * 0,30 Euro pro Entfernungs-
kilometer = 1.320 Euro.

Als Einkünfte sind zu versteuern: Arbeitslohn in Höhe von 4.800 Euro abzüglich 
Werbungskosten in Höhe von 1.320 Euro = 3.480 Euro.

Wichtig: Beim Werbungskostenabzug kann eine längere Wegstrecke angesetzt 
werden, wenn diese verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird. Dies gilt 
nicht für die Ermittlung des Nutzungswertes. Das heißt: Auch wenn man bei der 
Ermittlung des Nutzungswertes die kürzeste Wegstrecke ansetzt, kann man beim 
Werbungskostenabzug die längere verkehrsgünstigere Entfernung absetzen.

Hinweis: Der Nutzungswert kann vom Arbeitgeber mit einem Steuersatz von 
15 % pauschal besteuert werden und zwar bis zu dem Betrag, der als Werbungs-
kosten abzugsfähig ist. Die Werbungskosten mindern sich dann in Höhe des pau-
schalierten Betrages.

Die pauschale Besteuerung ist meist vorteilhaft, wenn die Werbungskosten un-
ter dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag liegen. Zu beachten ist auch, dass der Nut-
zungswert in Höhe des pauschalierten Anteils sozialversicherungsfrei ist.

Zusätzlicher steuerpflichtiger Betrag für Fahrten  
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung
Wird der Firmenwagen für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 
genutzt, gelten folgende Regelungen für die Besteuerung:

■	 Für eine wöchentliche Heimfahrt braucht kein Nutzungswert angesetzt 
werden. Werbungskosten dürfen insoweit nicht abgezogen werden.

■	 Für jede weitere Heimfahrt muss pro Fahrt 0,002 % des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer zwischen Beschäftigungsort und Hauptwohnung 
versteuert werden. 

■	 Der Nutzungswert für Fahrten zwischen Zweitwohnung und Arbeitsstätte 
wird wie bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte errechnet aus 
0,03 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer und Monat.
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Zuzahlungen des Arbeitnehmers
Bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern den Nutzungswert. Die Fi-
nanzverwaltung unterscheidet hier

■	 Pauschale oder nutzungsabhängige Nutzungsentgelte: Diese Ausgaben 
dürfen von dem Nutzungswert abgezogen werden.

■	 Betriebskosten: Nach der Auffassung der Finanzverwaltung dürfen vom 
Arbeitnehmer getragene Betriebskosten nicht vom Nutzungswert abgezogen 
werden. Der Bundesfinanzhof zeigt sich arbeitnehmerfreundlicher. Seiner 
Meinung nach können diese Kosten bei der Nachweismethode als Wer-
bungskosten abgezogen werden. Wird der Nutzungswert pauschal ermittelt, 
bleiben sie allerdings unberücksichtigt.

■	 Zuschuss zu den Anschaffungskosten: Leistet der Arbeitnehmer einen 
Zuschuss zu den Anschaffungskosten, kann dieser im Jahr der Zahlung von 
dem Nutzungswert abgezogen werden. Übersteigt der Zuschuss den Nut-
zungswert, kann nach den aktuellen Lohnsteuerrichtlinien der übersteigende 
Betrag nicht in die Folgejahre übertragen werden. 
Die Finanzverwaltung beabsichtigt jedoch, die Anrechnung nicht nur im Jahr 
der Zahlung, sondern auch in den folgenden Kalenderjahren zuzulassen.

ww WISO Tipp

Vereinbarungen Sie mit dem Arbeitgeber nur jährliche Zuzahlungen in Höhe 
des Nutzungswertes. Ist der Zuzahlungsbetrag insgesamt höher, empfiehlt 
sich die Aufteilung des Gesamtbetrags in jährliche Ratenzahlungen. 

Betriebskosten sollten vom Arbeitgeber getragen werden. Dieser kann dafür 
ein höheres Nutzungsentgelt verlangen, das den Nutzungswert mindert.
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Tatsächliche Ermittlung des  
geldwerten Vorteils (Nachweismethode)
Die tatsächliche Ermittlung des geldwerten Vorteils ist aufwendiger als die pau-
schale Ein-Prozent-Regelung:

■	 Die Kosten für das Fahrzeug müssen ermittelt werden und

■	 alle Fahrten müssen in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch aufgezeichnet 
werden.

In vielen Fällen kann sich der zusätzliche Aufwand jedoch lohnen, insbesondere

■	 bei einem hohen Listenpreis des Fahrzeuges,

■	 bei einem niedrigen privaten Nutzungsanteils,

■	 bei niedrigeren Gesamtkosten des Fahrzeugs, z. B. wenn Betriebskosten 
vom Arbeitnehmer selbst getragen werden oder das Firmenfahrzeug bereits 
abgeschrieben ist

■	 wenn der Listenpreis die Anschaffungskosten übersteigt, z. B. bei einem 
Gebrauchtwagen.

Ermittlung des Nutzungswertes
Der Nutzungswert wird wie folgt ermittelt:

	 (private Fahrtkilometer / gesamte Fahrkilometer) * Gesamtkosten 

./.	 bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers

=	 steuer- und sozialversicherungspflichtiger Nutzungswert

Die gefahrenen Kilometer müssen in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch auf-
gezeichnet werden. Die Gesamtkosten sind durch Belege nachzuweisen. Als Ar-
beitnehmer benötigen Sie eine Kostenbescheinigung Ihres Arbeitgebers.
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Ermittlung der Gesamtkosten
Gesamtkosten sind alle Kosten, die der Arbeitgeber getragen hat. Laut Finanzver-
waltung gehören vom Arbeitnehmer übernommene Aufwendungen nicht zu den 
Gesamtkosten.

Der Bundesfinanzhof sieht dies anders. Seiner Meinung nach gehören auch die 
vom Arbeitnehmer getragenen Ausgaben zu den Gesamtkosten. Dies führt zu ei-
nem höheren Nutzungswert. Auf der anderen Seite können die Aufwendungen 
jedoch als Werbungskosten abgezogen werden (Urteil vom 18.10.2007, Akten-
zeichen VI R 57/06).

ww WISO Tipp

Wählen Sie den für Sie günstigeren Ansatz.  Der Ansatz der Finanzver-
waltung dürfte für Sie günstiger sein, wenn die Ausgaben unter dem 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag liegen und daher nicht alle Werbungskosten 
steuerlich berücksichtigt werden. Außerdem müssen Sie auf den Nutzungs-
wert Sozialabgaben bezahlen.

Zu den Gesamtkosten zählen insbesondere

■	 Abschreibungen: Die Abschreibung ist von dem Bruttolistenpreis zu berech-
nen. Auszugehen ist bei einem Neuwagen von einer Abschreibungsdauer von 
6 Jahren im Einkommensteuerrecht und von 5 Jahren im Umsatzsteuerrecht; 
bei einer hohen jährlichen Fahrleistung von mindestens 40.000 km ist gege-
benenfalls eine kürzere Nutzungsdauer anzusetzen. Bei einem Gebraucht-
wagen ist die Restnutzungsdauer anzusetzen.

■	 Bei einem Leasingfahrzeug die Leasingraten,

■	 mit Umsatzsteuer belastete Betriebskosten, z. B. Ausgaben für Benzin, Wa-
genpflege, Reparaturen, Inspektionen. Diese Kosten sind inklusive Umsatz-
steuer anzusetzen.
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■	 umsatzsteuerfreie Betriebskosten, wie z. B. Steuern, Versicherungen, Schuld-
zinsen

■	 Unfallkosten: Diese Kosten gehören laut den Lohnsteuerrichtlinien zu den 
Gesamtkosten. Der Bundesfinanzhof sieht dies anders (Urteil vom 24.5.2007, 
Aktenzeichen VI R 73/05).

	 Laut einer Verfügung der OFD Frankfurt / Main vom 2.2.2009 wird sich die 
Finanzverwaltung jedoch der Meinung des Bundesfinanzhofs anschließen 
und das Urteil in künftigen Richtlinien berücksichtigen.

■	 Kosten für eine Garage

■	 Schuldzinsen

Aufzeichnung der Fahrtkilometer
Die Fahrtkilometer sind in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch aufzuzeichnen. 
Details sind im Kapitel 4 beschrieben.
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Fahrten mit privaten  
Fahrzeugen

Aufwendungen, die durch die Benutzung privater Fahrzeuge entstan-
den sind, können unter bestimmten Umständen steuerlich geltend gemacht wer-
den, z. B. als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben oder außergewöhnliche 
Belastungen.

Zweck der Fahrt Steuerliche Berücksichtigung

Dienstreisen und andere 
Auswärtstätigkeiten

Wahlweise Ansatz der Dienstreisenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) oder An-
satz der tatsächlichen Kosten

Wege zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte

Ansatz der Entfernungspauschale (0,30 Euro 
pro Entfernungskilometer); bei einer Behinde-
rungsgrad von mindestens 70 oder bei einem 
geringeren Behinderungsgrad, aber mindestens 
50 und einer erheblichen Einschränkung der 
Bewegungsfähigkeit können die tatsächlichen 
Kosten oder die Dienstreisenpauschale (0,30 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) abgezogen werden.

Fahrten zu Fortbildungs-
veranstaltungen

Wahlweise Ansatz der Dienstreisenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) oder An-
satz der tatsächlichen Kosten

Fahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushalts-
führung

Ansatz der Entfernungspauschale für eine wö-
chentliche Familienheimfahrt (0,30 Euro pro Ent-
fernungskilometer); bei einer Behinderungsgrad 
von mindestens 70 oder bei einem geringeren 
Behinderungsgrad, aber mindestens 50 und einer 
erheblichen Einschränkung der Bewegungsfä-
higkeit können die tatsächlichen Kosten oder die 
Dienstreisenpauschale (0,30 Euro pro gefahrenem 
Kilometer) abgezogen werden.
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Fahrten im Rahmen eines 
beruflich veranlassten 
Umzugs oder eines 
Umzugs

Bei der Fahrt mit dem eigenen PKW am Umzugs-
tag können  die Dienstreisenpauschale (0,30 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) oder die tatsächlichen 
Kosten angesetzt werden.

Fahrten zu Vorstellungs-
gesprächen

Bei der Fahrt mit dem eigenen PKW können  die 
Dienstreisenpauschale (0,30 Euro pro gefahre-
nem Kilometer) oder die tatsächlichen Kosten 
angesetzt werden.

Fahrten wegen einer 
Behinderung (Grad der 
Behinderung mindestens 
80 oder Grad der Be- 
hinderung von min-
destens 70 und Merk-
zeichen G)

Durch die Behinderung unvermeidbare Fahrten 
(Arztbesuche, Behördenbesuche, Einkaufsfahrten) 
werden bis zu 5.000 km jährlich anerkannt; sie 
können maximal mit der Dienstreisenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) angesetzt 
werden. Ohne Nachweis werden in Regel jährlich 
3.000 km anerkannt. Darüber hinaus muss jeder 
Kilometer belegt werden.

Fahrten wegen einer Be-
hinderung (Merkzeichen 
aG, H oder Bl)

Durch die Behinderung unvermeidbare Fahrten 
(Arztbesuche, Behördenbesuche, Einkaufs-
fahrten) und reine Privatfahrten werden in der 
Regel bis zu 15.000 km jährlich anerkannt; sie 
können maximal mit der Dienstreisenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) angesetzt 
werden. Ohne Nachweis werden in Regel jährlich 
3.000 km anerkannt. Darüber hinaus muss jeder 
Kilometer belegt werden.

Fahrten wegen einer 
Krankheit oder Kur-
aufenthalt

Fahrtkosten sind abziehbar in nachgewiesener 
Höhe, jedoch maximal bis zur Höhe der Kosten 
für öffentliche Verkehrsmittel.  
Höhere Pkw-Fahrten bis zur Dienstreisenpau-
schale (0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) 
werden nur anerkannt, wenn die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar ist, z. B. 
wegen schlechter Verkehrsanbindung oder wegen 
persönlicher Gründe.
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Bei hohen Kosten wird die Finanzverwaltung in der Regel Nachweise über die 
entstandenen Kosten und die gefahrenen Kilometer verlangen, insbesondere

■	 bei Überschreiten des Höchstbetrages von 4.500  bei Inanspruchnahme der 
Entfernungspauschale,

■	 wenn die Anwendung der Dienstreisenpauschale zu einer unangemessenen 
Besteuerung führen kann. Dies ist der Fall bei einer jährlichen Fahrleistung 
von mehr als 40.000 km der Fall,

■	 bei einer großen Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

In diesen Fällen kann es hilfreich sein auch für ein Privatfahrzeug ein Fahrtenbuch 
zu führen.
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Besteuerung von Fahrten  
eines Unternehmers

Nutzt ein Unternehmer ein Firmenfahrzeug auch für private Fahrten, gel-
ten grundsätzlich dieselben Vorschriften wie für Arbeitnehmer.

Es ist ein Nutzungswert ist nach folgenden Regeln  zu ermitteln, der den Gewinn 
erhöht.

■	 Bei Dienstwagen, deren privater Nutzungsanteil mehr als 50 % beträgt, 
kann der geldwerte Vorteil wahlweise nach der Ein-Prozent-Regelung oder 
der Nachweismethode ermittelt werden.

■	 Bei einem privaten Nutzungsanteil von 10 bis 50 % hat der Unternehmer, 
das Wahlrecht, das Fahrzeug dem Betriebsvermögen oder dem Privatvermö-
gen zuzuordnen.

	 Bei der Zuordnung zum Betriebsvermögen wird der geldwerte Vorteil als 
Entnahme erfasst. Diese ist mit dem Anteil an den Gesamtaufwendungen für 
das Fahrzeug zu bewerten, soweit er auf nicht betriebliche Fahrten entfällt. 
Zur Vermeidung von einer für den Steuerpflichtigen nachteiligen Schätzung 
des privaten Nutzungsanteils, empfiehlt es sich in diesem Fall die berufli-
chen Fahrten über ein Fahrtenbuch nachzuweisen.

	 Ordnet der Unternehmer den Firmenwagen dem Privatvermögen zu, gelten 
die unter Kapitel 2 beschriebenen Ausführungen.

■	 Bei einem privaten Nutzungsanteil von unter 10 % gehört das Fahrzeug 
zwingend zum Privatvermögen. Es gilt dann die unter dem Kapitel 2 be-
schriebene Besteuerung.
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Pauschale Ermittlung  
des Nutzungswertes nach der  
Ein-Prozent-Regelung

Anwendung
Die Ein-Prozent-Regelung findet ab dem Jahr 2006 nur noch Anwendung, wenn 
das Dienstfahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird.

Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist vom Unternehmer darzulegen und 
glaubhaft zu machen. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ist dazu nicht erfor-
derlich, kann aber hilfreich sein. Eintragungen in Terminkalendern, Abrechnung 
gefahrener Kilometer gegenüber Auftraggebern, Reisekostenaufstellungen oder 
formlose Aufzeichnungen von betrieblich veranlassten Fahrten über einen reprä-
sentativen zusammenhängenden Zeitraum von in der Regel 3 Monaten reichen 
aus (Anlass pro Fahrt, zurückgelegte Strecke pro Fahrt, Kilometerstände zu Beginn 
und Ende des Aufzeichnungszeitraumes).

Der betriebliche Nutzungsumfang muss nicht jährlich neu dargelegt werden. Eine 
neue Feststellung kann allerdings erforderlich werden bei einer Veränderung der 
Art oder des Umfangs der Tätigkeit, bei Änderungen bei den Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte oder bei einem Wechsel der Fahrzeugklasse.

Bei bestimmten Tätigkeiten geht die Finanzverwaltung von einer betrieblichen 
Nutzung von mehr als 50 % aus. Darunter fallen Unternehmer mit  durch ihren 
Betrieb oder Beruf bedingten typischen Reisetätigkeiten oder die auf das Fahr-
zeug angewiesen sind, z. B. Taxiunternehmer, Handelsvertreter, Handwerker der 
Bau- und Baunebengewerbe, Landtierärzte. Die Vermutung gilt allerdings nicht 
für alle im Betriebsvermögen gehaltene Fahrzeuge, sondern nur für den Dienst-
wagen mit der höchsten Jahreskilometerleistung.

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten zählen 
zu den betrieblichen Fahrten. Übersteigen diese mehr als 50 % der Jahreskilome-
terleistung des Fahrzeugs ist kein weiterer Nachweis erforderlich.
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Ermittlung des Nutzungswertes
Die Ermittlung des Nutzungswertes erfolgt wie bei Arbeitnehmern, 

Der Nutzungswert wird wie folgt ermittelt:

Nutzungsunabhängiger Anteil des Nutzungswertes

+	 Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

+	 Zuschlag für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 

=	 steuerpflichtiger Nutzungswert

Der Gewinn wird  in Höhe des steuerpflichtigen Nutzungswerts erhöht. Im Gegen-
zug wird jedoch für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte bzw. Fahrten 
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung die Entfernungspauschale gewinn-
mindernd berücksichtigt.

Beispiel: Unternehmer Strebsam benutzt den Geschäftswagen auch für private 
Fahrten und zwar in 10 Monaten. Er fährt an 100 Tagen von der Wohnung in den 
Betrieb. Die Entfernung beträgt 30 km. Der Listenpreis für den Geschäftswagen 
beträgt 60.000 Euro. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug betragen 9.200 Euro.

Der Nutzungswert nach der Pauschalierungsmethode berechnet sich wie folgt:

Nutzungsunabhängiger geldwerter 
Vorteil:

60.000 Euro * 1 % * 10 Monate  
= 6.000 Euro

Zuzüglich Fahrten Wohnung zum Betrieb:
60.000 Euro * 0,03 % * 30 km *  
10 Monate = 5.400 Euro

Zwischensumme 11.400 Euro

Maximal Gesamtkosten des Fahrzeugs 9.200 Euro

Abzüglich abziehbare Entfernungs-
pauschale:

0,30 Euro * 100 Tagen * 30 km  
= 900 Euro

= Gewinnkorrektur 8.300 Euro

Für die Nutzung des Firmenwagens fällt zusätzlich Umsatzsteuer an. 
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Nutzungsunabhängiger geldwerter Vorteil: 6.000 Euro

Davon entfallen 20 % auf mit Umsatzsteuer belastete Kosten 1.200 Euro

Darauf 19 % Umsatzsteuer 228 Euro

Tatsächliche Ermittlung des  
geldwerten Vorteils (Nachweismethode)
Die Nachweismethode ist möglich

■	 bei einem Firmenfahrzeug, das zu 50 % oder weniger betrieblich genutzt 
wird oder

■	 wahlweise bei Firmenfahrzeugen mit einem betrieblichen Nutzungsanteil 
von mehr als 50 %.

Die Ermittlung ist aufwendiger:

■	 Die Kosten für das Fahrzeug müssen ermittelt werden und

■	 alle Fahrten müssen in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch aufgezeichnet 
werden.

Die tatsächlichen Kosten werden wie im Kapitel 1.2 beschrieben ermittelt.

Beispiel: Unternehmer Strebsam benützt den Geschäftswagen sowohl privat 
als auch beruflich. 

Aus dem Fahrtenbuch ergeben sich folgende Fahrten:

Betriebliche Fahrten 6.000 km

Private Fahrten 3.000 km

Fahrten Wohnung – Betriebsstätte  
(10 km Entfernung, 100 Tage)

2.000 km
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Der Listenpreis des Fahrzeuges  beträgt 60.000 Euro netto (71.400 Euro brut-
to), daraus ergibt sich eine Abschreibung für die Einkommensteuer in Höhe von 
10.000 Euro (Abschreibungsdauer 6 Jahre) bzw. für die Umsatzsteuer von 12.000 
Euro (Abschreibungsdauer 5 Jahre).

Aus der Buchhaltung ergeben sich folgende Fahrzeugkosten:

Ausgaben 
lt. GuV

Bemessungs- 
grundlage für 

USt

Bemessungs- 
grundlage für 

ESt

Benzin (inkl. Umsatzsteuer) 2.400 Euro 2.400 Euro 2.856 Euro

Sonstige umsatzsteuer-
pflichtige Kosten (inkl. 
Umsatzsteuer)

1.300 Euro 1.300 Euro 1.547 Euro

Versicherung (ohne Umsatz-
steuer)

300 Euro 0 Euro 300 Euro

Sonstige umsatzsteuerfreie 
Kosten

700 Euro 0 Euro 700 Euro

Abschreibung

10.000 Euro 
(60.000 
Euro / 6 
Jahre)

12.000 Euro 
(60.000 Euro / 

5 Jahre)

11.900 Euro 
(71.400 Euro / 

6 Jahre)

Gesamtkosten 13.700 Euro 15.700 Euro 17.303 Euro

Kilometersatz
1,57 Euro 

(17.303 Euro / 
11.000 km)

Bemessungsgrundlage für 
die Umsatzsteuer für die 
Privatnutzung

4.281,82 Euro 
(15.700 Euro 
* 3.000 km / 
11.000 km)

Umsatzsteuer auf die Pri-
vatnutzung

813,55 Euro 
(4.281,82 Euro 

* 19 %)
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Der Gewinn ist wie folgt zu korrigieren:

Für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb

Nicht abziehbar sind 3.140 Euro  
(2.000 km * 1,57 Euro/ 

km) 

Abzüglich Entfernungs-
pauschale

300 Euro 
(10 km * 0,30 Euro /

km * 100 Tage)

Nicht abziehbar sind 2.840 Euro 
(3.140 Euro -  

300 Euro)

Für sonstige Privatfahrten

Nicht abziehbar sind 4.929,80 Euro 
(3.000 km * 1,57 Euro 

/km)

Nicht abziehbare  
Gesamtkosten

7.769,80 Euro

Gesamtkosten 13.700 Euro

Gewinnkorrektur 7.769,80 Euro 
(nicht abziehbare Ge-
samtkosten, maximal 

die Gesamtkosten 
abzüglich der Entfer-

nungspauschale)
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Fahrtenbuch 

Fahrtenbuch

Wer sollte / muss ein Fahrtenbuch 
führen?
Im Regelfall muss ein Fahrtenbuch nicht geführt werden. Nach § 31a 
der Straßenverkehrsordnung kann jedoch die Verwaltungsbehörde die Führung 
eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach 
einem Verstoß gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. 

Nach steuerlichen Vorschriften kann niemand gezwungen werden, ein Fahrten-
buch zu führen. Allerdings können bei Unterlassen steuerliche Nachteile entste-
hen. Sinnvoll kann ein Fahrtenbuch insbesondere sein

■	 zum Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Firmenwagens bei einer 
Nutzung von nur 50 % oder weniger zur Vermeidung von nachteiligen 
Schätzungen,

■	 zur Vermeidung der Anwendung der Ein-Prozent-Regelung bei einem be-
trieblichen Fahrzeug, z. B.  bei geringer Anzahl von Privatfahrten und / oder 
einem hohen Listenpreises des Fahrzeugs, der die tatsächlichen Anschaf-
fungskosten übersteigt,

■	 zum Nachweis der tatsächlichen Kosten für berufliche / betriebliche Fahrten 
bei Vielfahrern

In welcher Form sollte das  
Fahrtenbuch geführt werden
■	 Zeitnahe Führung

	 Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Fahrten in einem zeitlichen 
Zusammenhang mit der durchgeführten Fahrt festgehalten werden müssen 
(Urteil vom 21.4.2009, Aktenzeichen VIII R 66/06).
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	 Wird das Fahrtenbuch erst im Nachhinein anhand von Notizzetteln und 
einem Terminkalender erstellt, ist es nicht ordnungsgemäß – auch wenn die 
Angaben stimmen.

■	 Buchform

	 Die Fahrten müssen in einer gebundenen oder geschlossenen Form aufge-
zeichnet werden. Die Sammlung loser Blätter reicht nicht aus.

	 Nachträgliche Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden bzw. müssen 
klar erkennbar sein.

	 Mit Tabellenkalkulationsprogrammen erstellte Fahrtenbücher, z. B. mit Excel 
erfüllen die Voraussetzungen in der Regel nicht. Änderungen sind hier auch 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich ohne Dokumentation. Eine lückenlose 
und fortlaufende Erfassung der Fahrten ist nicht gewährleistet.

■	 Fortlaufender Zusammenhang

	 Die Fahrten müssen fortlaufend und lückenlos aufgezeichnet werden.

■	 Vollständigkeit

	 Alle Fahrten müssen aufgezeichnet werden. Eine Beschränkung auf einen 
repräsentativen Zeitraum erkennt die Finanzverwaltung nicht an.

	 Alle notwendigen Angaben müssen im Fahrtenbuch zu finden sein. Ein 
Verweis auf ergänzende Unterlagen ist nur möglich, wenn der geschlossene 
und fortlaufende Charakter der Fahrtenaufzeichnungen nicht beeinträchtigt 
wird.

■	 Übersichtlichkeit und Verständlichkeit

	 Das Fahrtenbuch muss übersichtlich sein. Die Eintragungen müssen selbster-
klärend sein.

	 Abkürzungen für häufig genannte Ziele oder Reisezwecke sind erlaubt, wenn 
diese verständlich sind oder in einer dem Fahrtenbuch beigelegten Legende 
enthalten sind.
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Fahrtenbuch 

Inhalt eines Fahrtenbuches
Je nach dem Zweck der Fahrt sind im Fahrtenbuch unterschiedliche Aufzeichnun-
gen vorzunehmen.

Berufliche Fahrten, z. B. Dienstreisen
Aufzuzeichnen sind:

■	 Datum der Fahrt

■	 Ziel der Fahrt, z. B. Angaben zum besuchten Kunden oder Geschäftspartner.

	 Die aufgesuchten Kunden müssen namentlich erwähnt werden.

	 Falls keine Personen aufgesucht werden, muss der konkrete Grund der Fahrt 
angegeben werden, z. B. Behördenbesuch. 
Nicht ausreichend ist die alleinige Angabe des Ortes, es sei denn die Perso-
nen lassen sich direkt aus dem Ort ersehen. Dies dürfte in der Regel nicht 
der Fall sein.

■	 Angaben zum Zweck der Fahrt.

	 Geben Sie den Zweck genau an. Allgemeine Beschreibungen, wie Bespre-
chung reichen in der Regel nicht aus. 

■	 Gesamtkilometerstand am Anfang der Fahrt

	 Achten Sie darauf, dass Kilometerangaben nicht gerundet werden dürfen.

■	 Gesamtkilometerstand am Ende der Fahrt

	 Achten Sie darauf, dass Kilometerangaben nicht gerundet werden dürfen.

■	 Bei Umwegfahrt ist auch die Reiseroute anzugeben.

■	 Besteht die Fahrt aus mehreren Reiseabschnitten können die Reiseabschnit-
te zu einem Eintrag zusammengefasst werden. Es reicht die Angabe des 
Kilometerstandes am Ende der Fahrt. Die einzelnen Stationen sind in der 
Reihenfolge des Aufsuchens anzugeben.

■	 Wird die berufliche Fahrt durch private Zwecke unterbrochen, muss der Ge-
samtkilometerstand zu Beginn und am Ende der beruflichen Fahrt vermerkt 
werden.
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Private Fahrten, z. B. Fahrten zwischen Wohnung  
und Arbeitsstätte, doppelte Haushaltsführung oder 
sonstige Privatfahrten
Anzugeben sind

■	 Datum der Fahrt,

■	 gefahrenen Kilometer,

■	 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein kurzer Vermerk.

Erleichterungen für bestimmte 
Berufsgruppen

Monteure, Handelsvertreter, Kurierdienstfahrer,  
Automatenlieferanten
Diese Steuerpflichtigen müssen regelmäßig aus betrieblichen Gründen große 
Strecken zurücklegen.

Deshalb müssen diese Berufsgruppen beim Reisezweck, dem Reiseziel und den 
aufgesuchten Geschäftspartnern nur angeben, welche Personen sie an welchen 
Orten besucht haben. Angaben zu den Entfernungen zwischen den verschiedenen 
Orten sind nur erforderlich bei einer größeren Differenz zwischen der direkten 
Entfernung und den tatsächlich gefahrenen Kilometern.

Taxifahrer
Taxifahrer müssen für Fahrten im Pflichtfahrgebiet beim Reisezweck, dem Reiseziel 
und den aufgesuchten Geschäftspartnern nur täglich zu Beginn und Ende der Fahr-
ten den Kilometerstand angeben und vermerken „Taxifahrten im Pflichtfahrgebiet“. 
Fahrten außerhalb des Pflichtfahrgebiets sind vollständig zu erfassen.

Fahrlehrer
Fahrlehrer müssen beim Reisezweck, dem Reiseziel und den aufgesuchten Ge-
schäftspartnern nur täglich zu Beginn und Ende der Fahrten den Kilometerstand 
angeben und vermerken „Lehrfahrten“, „Fahrschulfahrten“ o.  ä. angeben.
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Medizinische Berufe, Rechtsanwälte
Berufsgruppen, die einer besonderen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
können sich nicht auf besondere Privilegien berufen. Dies hat das Finanzge-
richt München entschieden (Urteil vom 20.7.2007, Aktenzeichen 13 K 1877/04). 
Bloße Ortsangaben reichen nur aus, wenn sich der Patient oder Mandant aus der 
Ortsangabe zweifelhaft ergibt oder aber wenn sich der Name aus weiteren Unter-
lagen ermittelt lässt. Es reicht deshalb aus, wenn im Fahrtenbuch auf eine Pati-
entennummer bzw. Mandantennummer verwiesen wird. Dem Fahrtenbuch muss 
dann jedoch ein Patienten- bzw. Mandantenverzeichnis beigelegt werden.

Unter Umständen können sich Ärzte bzw. Rechtsanwälte auf Vergünstigungen 
für Vielfahrer berufen. Dann reichen folgende Angaben aus: Datum, km-Stand, 
Ort, an dem die Tätigkeit ausgeführt wird und „Patientenbesuch“, „Mandanten-
besuch“.

Vielfahrer
Werden regelmäßig dieselben Geschäftspartner besucht, müssen zu Reiseziel, 
Reisezweck und den aufgesuchten Geschäftspartnern zu Beginn und Ende der 
Lieferfahrten Datum und Kilometerstand aufgezeichnet werden. Werden die Ge-
schäftspartner mit ihrem Namen und ihrer Liefer-Adresse in einem separaten Ge-
schäftspartnerverzeichnis geführt, kann auf die Angabe des Namens und der Ad-
resse im Fahrtenbuch verzichtet werden. Es reicht dann die Angabe der Nummer 
aus dem Geschäftspartnerverzeichnis. Das Verzeichnis muss dem Fahrtenbuch 
jedoch hinzugefügt werden.
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Fehlende Ordnungsmäßigkeit  
des Fahrtenbuches
Liegt ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor, wird die Finanzverwaltung die 
Ein-Prozent-Regelung anwenden oder wenn dies nicht möglich ist, den privaten 
Nutzungsanteil zu schätzen.

Der Bundesfinanzhof ist in einem seiner letzten Urteile von seiner strikten Hal-
tung abgewichen, dass auch der kleinste formale und inhaltliche Verstoß zur 
Nichtanerkennung des Fahrtenbuchs führt.

Kleinere Mängel berühren seiner Meinung nach nicht die Ordnungsmäßigkeit des 
Fahrtenbuchs (Urteil vom 10.4.2008, Aktenzeichen VI R 38/06). Was noch kleinere 
tolerierbare Fehler sind, muss die Rechtsprechung klären.

Einträge bzw. fehlende Einträge, die unplausibel sind bzw. die Vollständigkeit 
bzw. die Richtigkeit des Fahrtenbuchs in Frage stellen, führen jedoch zwingend 
zur fehlenden Ordnungsmäßigkeit.

Beispiele:

■	 Die Finanzbehörde geht davon aus, dass ein Firmenwagen auch privat ge-
nutzt wird. Werden im Fahrtenbuch über mehr als ein Jahr keine Privatfahr-
ten aufgeführt, wird die Finanzverwaltung erhebliche Zweifel anmelden. 

■	 Ergeben Sich aus den Kostenbelegen und den Eintragungen im Fahrtenbuch 
wiederholt Unregelmäßigkeiten und Widersprüche, ist das Fahrtenbuch 
nicht ordnungsgemäß.

	 Reicht der Steuerpflichtige z. B. einen Beleg einer Tankstelle in München ein 
und trägt er für den selben Tag einen längeren Kundenbesuch in Berlin in 
das Fahrtenbuch ein, ist dies unglaubwürdig.

■	 Abweichungen von den Kilometerständen im Fahrtenbuch und den mit Hilfe 
eines Routenplaners ermitteln Streckenlängen führen nicht zur fehlenden 
Ordnungsmäßigkeit, wenn sich die Differenz auf maximal 1,5 % beschränkt 
und nur wenige Fahrten davon betroffen sind, z. B. 14 Kilometer an 2 Tagen 
(FG Düsseldorf, Urteil vom 7.11.2008, Aktenzeichen 12 K 4479/07 E),
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■	 Die Nichtvorlage von Tankquittungen oder widersprüchliche Angaben in 
einem Klageverfahren dürften zur Nichtanerkennung des Fahrtenbuches 
führen.

■	 Weichen die Kilometerstände im Fahrtenbuch und auf Werkstattrechnun-
gen am gleichen Tag ab und geschieht dies mehrfach im Jahr, werden die 
Finanzbehörden das Fahrtenbuch nicht anerkennen. 

■	 Schädlich sind mehrere Unstimmigkeiten innerhalb eines Kalenderjahres. 
So hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei folgenden drei Mängeln 
die Toleranzgrenze überschritten ist: Angabe des falschen Datums bei einer 
Tankfahrt, Nicht Aufzeichnung einer relevanten Umwegfahrt, ein weiterer 
fehlerhafter Eintrag an einem weiteren Tag.


